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nde Mai 2013 hat der Bundesrat eine

Botschaft zur Änderung der scheidungs-

rechtlichen Bestimmungen zum Vorsor-

geausgleich in die Vernehmlassung geschickt.

Dies mit dem Ziel, die im geltenden Recht be-

stehenden Mängel zu beseitigen.

1. Heutiges Recht

Ehegatten sind meist in unterschiedlichem Umfang

erwerbstätig, so dass sich im Verlauf der Ehejahre

bei Mann und Frau verschieden grosse Pensions-

kassenguthaben ansammeln. Oft verfügt eine Ehe-

frau mit einem geringen Arbeitspensum nicht einmal

über ein eigenes Guthaben der zweiten Säule, weil

ihr Lohn zufolge Geringfügigkeit gar nicht der BVG-

Pflicht untersteht. Ansprüche gegenüber Einrichtun-

gen der beruflichen Vorsorge stellen bei langjähri-

gen Ehen zudem vielfach finanziell gewichtige Ver-

mögenswerte dar, welche im Fall einer Eheschei-

dung unabhängig von unterhaltsrechtlichen und

güterrechtlichen Ansprüchen zu teilen sind.

Das seit dem 1. Januar 2000 geltende Scheidungs-

recht sieht in den Art. 122-124 ZGB einen Anspruch

auf Vorsorgeausgleich vor. Danach werden bei einer

Scheidung die während der Ehe erworbenen Pensi-

onskassenguthaben zwischen den Ehegatten hälftig

geteilt (Art. 122 ZGB). Konkret werden die Austritts-

leistungen der Ehegatten zum Zeitpunkt ihrer Heirat

und bei (Rechtskraft) der Scheidung ermittelt, wobei

die bei Heirat schon bestehenden Guthaben bis zum

Zeitpunkt der Scheidung aufgezinst und vom Pensi-

onskassenguthaben per Scheidungsdatum abgezo-

gen werden. Das so errechnete eheliche Vorsorge-

guthaben jedes Ehegatten wird bei der Scheidung

hälftig auf beide Eheleute aufgeteilt, wobei das Ge-

richt die beteiligten Pensionskassen im Scheidungs-

urteil direkt anweist, den Ausgleich vorzunehmen.

Die vorstehend beschriebene Teilung der während

der Ehe erworbenen Austrittsleistung kommt nach

geltendem Recht allerdings nur dann in Frage, wenn

zum Zeitpunkt der Scheidung noch bei keinem der

Ehegatten wegen Alter oder Invalidität ein Vorsorge-

fall eingetreten ist (Art. 122 Abs. 1 ZGB). Ist ein Vor-

sorgefall eingetreten (oder können Ansprüche aus

der beruflichen Vorsorge aus anderen Gründen nicht

geteilt werden), kann im Zuge des Vorsorgeaus-

gleichs nicht auf das Pensionskassenguthaben zu-

gegriffen werden. Der Vorsorgeausgleich hat dann

über eine angemessene Entschädigung des einen

Ehegatten an den anderen zu erfolgen (Art. 124

ZGB), welche sich umfangmässig grundsätzlich am

vorerwähnten Hälfteteilungsgrundsatz zu orientieren

hat (und damit durchaus Beträge im sechsstelligen

Bereich auslösen kann). Diese Entschädigung muss

aus dem übrigen Vermögen des entschädigungs-

pflichtigen Ehegatten (d.h. aus Güterrecht) finanziert

werden, da er sein Freizügigkeitskapital in den Fäl-

len von Art. 124 ZGB ja nicht mehr in Anspruch neh-

men kann. Ist beim entschädigungspflichtigen Ehe-

gatten (wie so oft) kein genügendes „freies“ Vermö-

gen vorhanden, so hat sich der entschädigungsbe-

rechtigte Ehegatte statt einer Kapitalabfindung mit

einer Rente zu begnügen, die mittels der Invaliden-

oder Altersrente des verpflichteten Ehegatten zu fi-

nanzieren ist.

Unter ganz besonderen Voraussetzungen kann der

anspruchsberechtigte Ehegatte auf seinen Vorsor-

geausgleichsanspruch ganz oder teilweise verzich-

ten (Art. 123 Abs. 1 ZGB: wenn eine entsprechende

Alters- und Invalidenvorsorge auf andere Weise ge-

währleistet ist, wobei das Scheidungsgericht zu prü-

fen hat, ob die gesetzliche Voraussetzung tatsäch-

lich erfüllt ist). Auch das Gericht selbst kann den

Anspruch unter gewissen Bedingungen verweigern

(Art. 123 Abs. 2 ZGB: wenn die Teilung aufgrund der
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güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der wirt-

schaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung offen-

sichtlich unbillig wäre).

2. Revision des Vorsorgeausgleichs

In einem Punkt sind sich alle einig: Der Grundsatz

der hälftigen Teilung der ehelichen Pensionskas-

senguthaben im Scheidungsfall hat sich bewährt.

Gleichwohl bieten die aktuellen Bestimmungen zum

Vorsorgeausgleich Anlass zu unterschiedlicher und

teils auch gegensätzlicher Kritik: Nicht praktikabel

und zu wenig Raum für individuelle Lösungen be-

klagen sich die einen, zu viele Schlupflöcher für eine

einseitige Auslegung durch die Gerichte und somit

zum Nachteil der nicht erwerbstätigen Ehegatten

(also meistens der Ehefrau) die anderen. Eine Ge-

setzesrevision soll Abhilfe schaffen und führt insbe-

sondere folgende Änderungen ein:

a) Die wesentlichste Neuerung betrifft den Vorsor-

geausgleich nach Eintritt des Vorsorgefalls. Nach

heutigem Recht ist eine Teilung der Vorsorgegut-

haben nicht mehr möglich, wenn ein Ehegatte bei

der Scheidung bereits eine Alters- oder Invali-

denrente bezieht. In diesem Fall ist eine ange-

messene Entschädigung aus dem übrigen Ver-

mögen des zahlungspflichtigen Ehegatten ge-

schuldet (siehe oben). Häufig reichen die finan-

ziellen Mittel allerdings nicht aus, um eine so be-

rechnete Entschädigung zu leisten. Stattdessen

wird eine an die AHV- oder IV-Leistungen des

entschädigungspflichtigen Ehegatten gekoppelte

Rente festgesetzt.

Der Nachteil bei diesem Vorgehen ist, dass der

Rentenanspruch mit dem Tod des verpflichteten

Ehegatten untergeht (vorbehaltlich einer Ge-

schiedenenwitwen- oder Geschiedenenwitwer-

rente), womit es in der Praxis oft nicht zu einer

hälftigen Teilung der ehelichen Vorsorgemittel

kommt. Ausserdem kann eine Schlechterstellung

geschiedener Ehegatten gegenüber einer Witwe

oder einem Witwer aus einer späteren Ehe des

verstorbenen Ehegatten resultieren, wobei Witwe

und Witwer nicht selten von Vorsorgemitteln pro-

fitieren, welche noch während der Ehe mit dem

geschiedenen Ehegatten geäufnet wurden. Um

diese stossende Situation zu beseitigen, sollen

künftig auch nach Eintritt des Vorsorgefalls die

während der Ehe erwirtschafteten Vorsorgemittel

hälftig unter den Ehegatten geteilt werden:

Bezieht ein Ehegatte bei der Scheidung eine In-

validenrente, hat er das Rentenalter aber noch

erreicht, soll neu für die Berechnung des Vorsor-

geausgleichs die hypothetische Austrittsleistung

geteilt werden, auf welche der ausgleichspflichti-

ge Ehegatte Anspruch hätte, wenn seine Invalidi-

tät entfallen und er ins Erwerbsleben zurück-

kehren würde. Hat ein entschädigungspflichtiger

Rentenbezüger dagegen im Scheidungszeitpunkt

das AHV-Alter bereits erreicht, erfolgt eine Tei-

lung der laufenden Rente. Die hälftige Rente wird

dem berechtigten Ehegatten lebenslänglich aus-

gerichtet. So soll einerseits der Ungleichbehand-

lung geschiedener und verwitweter Ehegatten

entgegengewirkt und andererseits dem Grund-

satz der hälftigen Teilung der ehelichen Vorsor-

gemittel besser zum Durchbruch verholfen wer-

den. Ebenfalls aus Gründen der Gleichberech-

tigung sieht das revidierte Recht die Möglichkeit

vor, bestehende (altrechtliche) Renten unter ge-

wissen Voraussetzungen in lebenslängliche Ren-

ten umzuwandeln.

b) Parallel zur beschriebenen Ausdehnung des

Grundsatzes der hälftigen Teilung der ehelichen

Pensionskassenguthaben auf Scheidungen nach

Eintritt des Vorsorgefalls werden durch die Revi-

sion die Voraussetzungen für Ausnahmen gelok-

kert und damit der Forderung der Kritiker nach

mehr Flexibilität Genüge getan. Zum einen sollen

die Ehegatten einvernehmlich eine abweichende

Regelung (anderes Teilungsverhältnis oder gänz-

licher Verzicht auf einen Vorsorgeausgleich) ver-

einbaren können. Dabei ist erforderlich und durch

das Gericht von Amtes wegen zu prüfen, dass

die individuelle Lösung eine angemessene Vor-

sorge der Ehegatten sicherstellt.

Ausserdem muss das Gericht dem berechtigten

Ehegatten künftig weniger als die Hälfte der Aus-

trittsleistung zusprechen, wenn hierfür wichtige

Gründe bestehen. Dies ist insbesondere dann

der Fall, wenn die hälftige Teilung der ehelichen

Pensionskassenguthaben aufgrund der güter-

rechtlichen Auseinandersetzung, der wirtschaftli-

chen Verhältnisse nach der Scheidung oder der

unterschiedlichen Vorsorgebedürfnisse (zum Bei-

spiel wegen eines grossen Altersunterschiedes
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der Ehegatten) unbillig wäre.

Umgekehrt kann das Gericht dem berechtigten

Ehegatten neu mehr als die Hälfte der Austritts-

leistung zuteilen, wenn dieser nach der Schei-

dung gemeinsame Kinder betreut und der ver-

pflichtete Ehegatte weiterhin über eine angemes-

sene Vorsorge verfügt.

c) Weiter will die Revision die Ermittlung des re-

levanten Vorsorgevermögens erleichtern. Nur

wenn die ehelichen Vorsorgemittel zuverlässig

bekannt sind, ist ein korrekter Vorsorgeausgleich

überhaupt möglich. Unter geltendem Recht stel-

len sich insbesondere zwei Probleme:

 So sehen sich die Gerichte heute mitunter mit

detektivischen Aufgaben konfrontiert, wenn

Ehegatten ihre erwirtschafteten Ansprüche

nicht freiwillig offenlegen oder sie schlicht

vergessen haben. Abhilfe soll hier eine Melde-

pflicht schaffen, wonach Vorsorge- und Frei-

zügigkeitseinrichtungen künftig alle Inhaber

von Vorsorgeguthaben periodisch einer Zent-

ralstelle 2. Säule bekannt geben müssen.

 Des Weiteren sind im Rahmen des Vorsorge-

ausgleichs zurzeit die Vorsorgemittel zu tei-

len, welche seit der Eheschliessung und bis

zur Rechtskraft des Scheidungsurteils erwirt-

schaftet wurden. Das Gericht muss den Vor-

sorgeausgleich somit auf einen Zeitpunkt

(Rechtskraft des Scheidungsurteils) hin vor-

nehmen, welcher bei der Berechnung noch

gar nicht feststeht. Da diese Lösung nicht

praktikabel ist, wird künftig auf die Einleitung

des Scheidungsverfahrens als Teilungszeit-

punkt abgestellt.

d) Schliesslich wird der Vorsorgeausgleich in inter-

nationalen Verhältnissen geklärt, indem künftig

für den Vorsorgeausgleich und die Teilung von

Guthaben der schweizerischen Vorsorgeeinrich-

tungen ausschliesslich die schweizerischen Ge-

richte zuständig sind und schweizerisches Recht

anwendbar ist.

Zusammenfassung

Sinn und Notwendigkeit der hälftigen Teilung der

während der Ehe erwirtschafteten Vorsorgemittel ist

und bleibt unbestritten. Der bewährte Grundsatz

wird neu auch angewendet, wenn der Vorsorgefall

im Scheidungszeitpunkt bereits eingetreten ist. Pa-

rallel dazu werden die Voraussetzungen für indivi-

duelle Vorsorgelösungen der Ehegatten gelockert.

Schliesslich nimmt sich die Revision praktischer Pro-

bleme bei der Umsetzung des Vorsorgeausgleichs

und insbesondere bei der Ermittlung des relevanten

Vorsorgevermögens an.
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